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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
wie Sie aus den Medien bereits erfahren haben, wurden in der Ministerpräsidentenkonferenz vom 28.10.2020 
als Reaktion auf die stark gestiegenen Corona-Infektionszahlen weitreichende Regelungen beschlossen, 
die zum 02. November 2020 in Kraft getreten sind.
Hier eine Übersicht über die beschlossenen Regelungen:
• Kontaktbeschränkung: Im ö� entlichen Raum ist der Aufenthalt nur mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren 

Hausstandes jedoch in jedem Falle maximal mit 10 Personen gestattet (Nr. 3).
• Reisen: Übernachtungsangebote im Inland werden nur noch für notwendige und ausdrücklich nicht touristische Zwecke zur 

Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, generell auf nicht notwendige private 
Reisen und Besuche -auch von Verwandten- zu verzichten (Nr. 4)

• Schließung von Einrichtungen: Institutionen und Einrichtungen, die der Freizeitgestaltung zuzuordnen sind, werden geschlos-
sen (Nr. 5). Dazu gehören: 

 -  Theater, Opern, Konzerthä user, und ä hnliche Einrichtungen, 
 -   Messen, Kinos, Freizeitparks und Anbieter von Freizeitaktivitä ten (drinnen und draußen), Spielhallen, Spielbanken, Wettan-

nahmestellen und ä hnliche Einrichtungen, 
 -  Prostitutionsstä tten, Bordelle und ä hnliche Einrichtungen, 
 -   der Freizeit- und Amateursportbetrieb mit Ausnahme des Individualsports allein, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand 

auf und in allen ö � entlichen und privaten Sportanlagen, 
 -  Schwimm- und Spaßbä der, Saunen und Thermen, 
 -  Fitnessstudios und ä hnliche Einrichtungen.
• Veranstaltungen: Der Unterhaltung dienliche Veranstaltungen werden untersagt (Nr. 6).
• Gastronomie: Gastronomiebetriebe sowie Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ä hnliche Einrichtungen werden geschlossen. 

Davon ausgenommen ist die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause sowie der Betrieb von 
Kantinen (Nr. 7)

• Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege: Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betrie-
be werden geschlossen. Medizinisch notwendige Behandlungen bleiben weiter möglich, ebenfalls Friseursalons unter Au� agen 
(Nr. 8).

• Groß- und Einzelhandel: Bleibt unter Au� agen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlan-
gen insgesamt geö� net. Dabei ist sicherzustellen, dass sich in den Geschäften nicht mehr als ein Kunde pro 10 qm Verkaufs� äche 
aufhält (Nr. 9).

• Schulen / KiTa: Schulen und Kindergärten bleiben o� en (Nr. 10). Entsprechende weitergehende Hygienemaßnahmen werden 
ggf. (noch) festgelegt.

• Kontrollen: Bund und Länder werden die Kontrollen zur Einhaltung der Maßnahmen � ächendeckend verstärken und dabei auch 
mittels verdachtsunabhängiger Kontrollen, insbesondere im grenznahen Bereich, die Einhaltung der Quarantäneverordnungen 
überprüfen (Nr. 15).

Den vollständigen Beschluss sowie die dazugehörige Verordnung des Landes Baden-Württemberg � nden Sie auf unserer Home-
page unter www.schwenningen.de auf der Startseite unter den Corona-News.
Die Maßnahmen sind bis Ende November befristet. Nach Ablauf von zwei Wochen werden die Bundeskanzlerin und die Regierungs-
che� nnen und Regierungschefs der Länder sich erneut beraten und die durch die Maßnahmen erreichten Ziele beurteilen und 
notwendige Anpassungen vornehmen.
Bitte nehmen Sie die Situation ernst und halten Sie die Vorgaben ein - nicht nur um ein mögliches Bußgeld zu vermeiden, sondern 
damit wir alle möglichst unbeschadet durch diese schwere Zeit kommen.
In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund!

Roswitha Beck
Bürgermeisterin

Neue CORONA-Regelungen für November 2020
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Amtliche Bekanntmachungen

Der Pachtzins 2020 für gemeindeeigene Grund-
stücke wird an Martini (11.11.2020) fällig. 
Die Pächter von gemeindeeigenen Grundstücken werden an 
den Termin mit der Bitte um Entrichtung des Pachtzinses er-
innert. 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass besondere 
Bescheide aus Verwaltungsvereinfachungsgründen nicht 
ergehen. Der Pachtzins kann dem Pachtvertrag entnommen 
werden.
Bei den Abbuchern wird der Pachtzins automatisch abge-
bucht. Die Barzahler werden gebeten, den Pachtzins mög-
lichst bargeldlos über ein Kreditinstitut an die Gemeindekasse 
zu entrichten. 

Wasserrohrbrüche
Erfahrungsgemäß treten durch Frost- und Taueinwirkungen ver-
stärkt Wasserrohrbrüche auf. Diese werden durch den gemeind-
lichen Bauhof in Zusammenarbeit mit einem örtlichen Hand-
werker in der Regel sofort nach Bekanntwerden behoben. Bitte 
haben Sie Verständnis dafür, wenn wir in solchen Fällen kurzfris-
tig das Wasser zur Reparatur abstellen müssen. Jeder Bürger kann 
mithelfen, die Wasserverluste gehen auf Kosten der Allgemein-
heit.

Wie kann der Bürger Wasserrohrbrüche erkennen?
Zum einen sind es ungewohnte Geräusche, die insbesondere im 
Keller, wo die Wasserleitung hereinführt, auftreten. Zum anderen 
ist ein Druckabfall möglich. Weiterhin tritt Wasser an Stellen an 
die Oberfläche, wo der Wasserrohrbruch aufgetaucht ist, also bei-
spielsweise im Vorgarten, auf der Straße, in der Hofzufuhr usw. 
Im Winter bildet sich dann an diesen Stellen Eis. Wenn Wasser-
rohrbrüche schnell behoben werden, wird reichlich Geld für die 
Gemeinschaft der Gebührenzahler gespart!
Erneut bitten wir alle unsere Mitbürger und Einwohner um dau-
ernde Unterstützung bei dieser Aufgabe. Wenn Sie verdächtige 
Geräusche an der Wasserleitung hören, wenn irgendwo Wasser 
austritt oder der Wasserdruck unerklärlich fällt, dann teilen Sie 
uns dies bitte sofort mit (Tel.: 9212-0). Erfolgreiche Hinweise be-
lohnen wir mit 10,-- Euro, wenn wir an der Wasserleitung ein Leck 
finden und abdichten können.

Grundsteuervorauszahlung /  
Gewerbesteuervorauszahlung 4. Quartal 2020
Sowohl die Grundsteuervorauszahlung als auch die Gewer-
besteuervorauszahlung für das 4. Quartal 2020 werden zum 
15. November fällig. Wir bitten um rechtzeitige Bezahlung der 
Abgaben.

Kinder im Winter besonders gefährdet!
Morgens zwischen 7.00 und 8.00 Uhr ereignen sich im Winter be-
sonders viele Verkehrsunfälle mit Kindern. Der Anteil der Jungen 
und Mädchen, die zu dieser Tageszeit als Fußgänger oder Rad-
fahrer verunglücken, liegt in den Monaten Dezember bis Februar 
fast dreimal so hoch wie in den Frühjahrs- und Sommermonaten 
März bis August. Dies belegt eine Analyse des Deutschen Ver-
kehrssicherheitsrates (DVR). Hauptursache: Um diese Tageszeit 
sind die Kinder bei Dunkelheit unterwegs und können von mo-
torisierten Verkehrsteilnehmern schlechter gesehen werden, oft 
erst aus allernächster Nähe. Hektik oder Unausgeschlafenheit bei 
Kindern und Erwachsenen haben dann besonders gefährliche 
Folgen. Der DVR empfiehlt, beim morgendlichen Arbeitsweg in 
der dunklen Jahreszeit noch mehr auf Kinder zu achten, gegebe-
nenfalls mit dem Tempo runterzugehen und bremsbereit zu sein. 
Die Scheiben des Pkw müssen frei sein. Eltern sollten dafür sor-
gen, dass ihre Kinder morgens ausgeschlafen, nach einem guten 

Frühstück und früh genug aus dem Haus gehen. Sehr zu empfeh-
len sind auch Reflektoren an den Schulranzen um die Sicherheit 
Ihrer Kinder in der dunkleren Jahreszeit zu verbessern.

Ende amtlicher Teil

Andere Behörden

 
Infos vom Landratsamt Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen setzt ab Montag weitere 
Verstärkerbusse ein
Die in Baden-Württemberg schnell ansteigenden Corona-Infekti-
onszahlen und die damit einhergehende Ausrufung der Pande-
miestufe 3 erfordern neben der Maskenpflicht weitere Maßnah-
men im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), speziell in der 
Schülerbeförderung. Der Landkreis Sigmaringen reagiert darauf 
und wird nach den Herbstferien weitere Verstärkerbusse für den 
Schülerverkehr einsetzen.
Konkret hat das Landratsamt Sigmaringen bei den Verkehrsun-
ternehmen ab Montag insgesamt 21 Verstärkerfahrten mit einem 
finanziellen Volumen von rund 70.000 EUR pro Monat bestellt. 
Hiervon profitieren rund 25 Schulen. „Durch das Vermeiden von 
vollen Schulbussen wird das Infektionsrisiko von Schülern und 
Schülerinnen deutlich verringert. Der Schulweg soll nicht zu ei-
nem Ansteckungsherd werden. Wir setzen daher alles daran die 
Ansammlung von Schülerinnen und Schülern auf dem Schulweg 
zu entzerren“, so Max Stöhr, Fachbereichsleiter Kommunales und 
Nahverkehr. Vor allem zu den gängigen Schulanfangs- und -end-
zeiten kommt es zu einem sehr hohen Fahrgastaufkommen im 
ÖPNV. Doch eben in diesen so genannten Stoßzeiten ist es für 
alle an der Schülerbeförderung beteiligten Akteure eine große 
Herausforderung zusätzliche Busfahrer und Fahrzeuge zur Verfü-
gung zu stellen, da genau zu diesen Stoßzeiten bereits nahezu 
alle im Kreis verfügbaren Kapazitäten im Einsatz sind.
In einer sehr kooperativen Zusammenarbeit mit den Verkehrsun-
ternehmen vor Ort ist es dem Landkreis dennoch gelungen, wei-
tere Buskapazitäten zu schaffen. Auch die Verkehrsunternehmen 
untereinander helfen sich gegenseitig aus, um den Schülerinnen 
und Schülern einen möglichst sicheren Schulweg zu ermögli-
chen. Einzig von der SWEG (Hohenzollerische Landesbahn) wur-
de bislang kein Bedarf für Verstärkerbusse gemeldet.
Neben dem Einsatz zusätzlicher und großerer Busse wird es unter 
anderem Stichfahrten geben, also ein Bus eine Strecke mehrmals 
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oder in einer anderen Haltestellenreihenfolge abfahren. „Durch 
die Stichfahrten und zeitlich versetzten Verstärkerbusse erhof-
fen wir uns zudem eine Entspannung an den Bushaltestellen. Die 
Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern bitten wir weiter-
hin, sowohl in den Bussen als auch an den Bushaltestellen, die 
Maskenpflicht und das Abstandsgebot einzuhalten.“ betont Max 
Stöhr, Fachbereichsleiter Kommunales und Nahverkehr.
Sollte sich in den nächsten Wochen herausstellen, dass noch wei-
tere Maßnahmen erforderlich sind, wird mit den Schulen jedoch 
sicherlich noch einmal über eine Entzerrung der Unterrichtsbe-
ginn- und endzeiten diskutiert werden müssen.
Die Verstärkerleistungen auf den einzelnen Linien im Land-
kreis Sigmaringen im Überblick:

Linie Linienverlauf seit/ab
7422 Sigmaringen – Winterlingen 05.10.2020
393 Herbertingen – Riedlingen 09.10.2020
9 Gammertingen – Hettingen 16.10.2020
7566 Bad Saulgau – Hohentengen 02.11.2020
7573 Bad Saulgau – Herbertingen 02.11.2020
415/7566 Rundkurs GS Hohentengen 02.11.2020
7567 Ostrach – Bad Saulgau 02.11.2020
419 Mengen – Blochingen – Herbertingen 02.11.2020
416 Mengen – Rulfingen – Krauchenw. – 

Rosna
02.11.2020

641 Leibertingen – Meßkirch 02.11.2020
668 (Sigm.)- Storzingen – Stetten/Schwen-

ningen
02.11.2020

103 Hausen – Krauchenwies – Sigmarin-
gen

02.11.2020

102 Meßkirch – Vilsingen – Inzigkofen – 
Sigm.

02.11.2020

102 Sigmaringen, Liebfrauenschule – 
Bahnhof

02.11.2020

(9) Stadtbusverkehr Sigmaringen 02.11.2020
7378 Überlingen – Wald 02.112020

Die für die jeweiligen Zusatzfahrten gültigen Fahrpläne können 
unter naldo.de abgerufen und in den Schulsekretariaten ange-
fragt werden.

Neuerungen forstliche Förderung
Schäden durch extreme Wetterereignisse
Die Maßnahmen dienen der Bewältigung von Schäden und 
Folgeschäden extremer Wetterereignisse wie der Dürre der  
vergangenen Jahre und zielen insgesamt auf die Wiederherstel-
lung standortgerechter und klimaangepasster Waldbestände 
ab. Gefördert werden private und kommunale Waldbesitzende 
aus Baden-Württemberg. Die Größe des Waldbesitzes wirkt sich 
nicht auf die Förderung aus. Zur Verminderung des Verwaltungs-
aufwandes sind Mindestförderbeträge von in der Regel 250 Euro 
vorgesehen. Für die Fördermaßnahmen wurden Pauschalen  
hergeleitet: Diese attraktiven Sätze gleichen im Durchschnitt 80 
bis 90 Prozent der anfallenden Kosten einer Maßnahme aus. Ziel 
ist es, eine größtmögliche Entlastung für die Waldbesitzenden zu 
schaffen.
Die Förderung muss in Zusammenhang mit Extremwetterer-
eignissen stehen. Regulärer Holzeinschlag kann somit nicht  
gefördert werden.

Mögliche Fördermaßnahmen:
•	 Aufarbeitung von Schadholz
•	 Transport und Lagerung von Schadholz (Nass- und Trocken-

lager)
•	 Entrindung oder Hacken von Schadholz
•	 Wiederbewaldung (Naturverjüngung oder Pflanzung)
•	 Kultursicherung
•	 Wuchshüllen
•	 Bewässerung von Kulturen
•	 Maßnahmen zur Verkehrssicherung entlang von Siedlungen, 

öffentlichen Wegen, Bahnstrecken aufgrund Extremwetterlagen

Grundsätzlich sollten Sie vor Beginn Ihrer forstlichen Maßnahme 
Kontakt mit dem zuständigen Forstrevierleiter aufnehmen und 
den Maßnahmenbeginn anzeigen (formlos).
Die zuständige untere Forstbehörde (Fachbereich Forst beim 
Landratsamt Sigmaringen) berät Sie detailliert hinsichtlich der 
einzuhaltenden Zuwendungsvoraussetzungen und Auflagen. 
Der ausgefüllte Förderantrag ist anschließend ebenfalls dort ein-
zureichen.

Vertragsnaturschutz im Wald
Auch im Bereich des Waldnaturschutzes hat das Land Baden-
Württemberg umfangreiche und attraktive Fördermittel für den 
Privatwald bereitgestellt. Beispielsweise können alte Bäume oder 
ganze Baumgruppen, die besondere Strukturen (Spechthöhlen, 
Totholz o. ä.) aufweisen, dauerhaft geschützt werden. Für den 
dauerhaften Nutzungsverzicht erhält der Waldbesitzende einen 
festen Förderbetrag je Baum. Ein weiteres Beispiel für eine Wald-
naturschutzmaßnahme wären die Erhaltung und Entwicklung 
strukturierter Waldränder. Wichtig ist eine rechtzeitige Kontakt-
aufnahme zu Ihrem zuständigen Forstrevierleiter, um die geplan-
ten Maßnahmen und die einzuhaltenden Kriterien vorab vor Ort 
zu besprechen.
Weitergehende Informationen, wie die Förderhöhe und das An-
tragsformular, finden Sie im Online-Förderwegweiser des Landes 
Baden-Württemberg unter folgendem Link:
https://foerderung.landwirtschaft-bw.de/

Ende der Grüngutsaison am 28.11.2020
Die Anlieferung von krautigen Grünabfällen wie z. B. Laub, He-
ckenrückschnitt etc. ist auf den Recyclinghöfen im Landkreis 
noch bis Samstag, 28. November 2020 möglich. 
Holzige Grünabfälle ab einem Stammdurchmesser von min-
destens 3 cm können weiterhin auf den Recyclinghöfen abge-
geben werden.
Wer die krautigen Grünabfälle nicht bis zum Start der neuen 
Saison im Frühjahr 2021 zuhause lagern will, kann das Grün-
gut auch ganzjährig direkt zur Entsorgungsanlage Ringgen-
bach anliefern. Selbstverständlich können holzige Grünabfälle 
dort ebenfalls ganzjährig angeliefert werden.

Öffnungszeiten Entsorgungsanlage Ringgenbach:
Montag – Donnerstag: 08:30 Uhr - 12:00 Uhr
       13:00 Uhr - 16:30 Uhr
Freitag:     08:00 Uhr - 12:00 Uhr
       13:00 Uhr - 17:00 Uhr
Samstag:     09:00 Uhr - 12:00 Uhr

Gartenabfälle dürfen nicht im Wald entsorgt werden:
Das Ökosystem Wald wird durch das Ausbringen von Grünab-
fällen jeglicher Art langfristig gestört. Bei der Verrottung auf 
dem Waldboden setzen Grünabfälle Nährstoffe frei, die wie 
hoch dosierter Dünger wirken. Infolge Überdüngung breiten 
sich flächig Stickstoff liebende Pflanzen wie Brennnesseln aus 
und verdrängen anspruchsvolle heimische Pflanzen. Außer-
dem werden gebietsfremde Pflanzenarten eingebracht, zu 
denen invasive Arten wie Drüsiges Springkraut, die Ambrosia 
oder der Japanische Staudenknöterich gehören.
Grünschnitt in der freien Natur ist rechtlich Müll. Wilde Müll-
ablagerungen – auch Grünabfälle – stellen eine Ordnungswid-
rigkeit dar und werden bis zu 300 Euro in besonderen Fällen 
sogar im vierstelligen Betrag geahndet.

Bei Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Abfallbera-
tung gerne zur Verfügung:
Nadine Steinhart: Telefon 07571 / 102 – 6607 oder  
E-Mail: Nadine.Steinhart@LRASIG.de
Volker Riester: Telefon 07571 / 102 – 6608 oder  
E-Mail: Volker.Riester@LRASIG.
Weitere Informationen erhalten Sie in der Abfall-App der 
Kreisabfallwirtschaft oder auf der Homepage des Landkreises 
unter www.landkreis-sigmaringen.de.
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WIS

"WISkompakt-Seminar":  
Erfolgreich Gründen mit Businessplan & Co.
Zum Abschluss des diesjährigen Seminarprogramms gibt die Vor-
tragsreihe „WISkompakt“ Tipps, was beim Erstellen eines erfolg-
reichen Businessplans zu beachten ist. Die Veranstaltung findet 
am Dienstag, den 24. November 2019 um 19 Uhr im Rahmen 
einer ZOOM-Videokonferenz statt.
Diplom-Ökonom Jürgen Kuhn von der IHK Bodensee-Oberschwa-
ben gibt Tipps und Hilfestellungen bei der Erstellung eines Busi-
nessplans. Warum benötige ich einen Businessplan? Wie ist ein 
Businessplan aufgebaut? Wie gestalte ich meine Finanzierung? 
Welche Standortfaktoren sind wichtig? Was ist das besondere 
an meiner Geschäftsidee? Für welche Rechtsform entscheide ich 
mich und aus welchen Gründen? Welche zusätzlichen Unterlagen 
zum Businessplan werden benötigt? Diese und viele weitere Fra-
gen wird der Referent gemeinsam mit den Teilnehmern klären.
Kuhn ist seit mehr als 15 Jahren als Referent für Gründung, Fi-
nanzierung und Unternehmensnachfolge bei der IHK Bodensee-
Oberschwaben tätig. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen 
sich über die Feinheiten der Businessplanerstellung zu informie-
ren und konkrete Fragen mit dem Referenten zu besprechen.
Die kostenfreie Anmeldung ist bis 23. November über das On-
line-Anmeldeformular unter www.wirtschaftsradar.net möglich. 
Bei Fragen können Sie sich gerne an Frau Joana Pohl unter Telefon 
07571/72890-0 oder E-Mail pohl@wis-sigmaringen.de wenden. 

Nichtamtliche Mitteilungen

Tierärztlicher Notdienst

Tierärtlicher Notdienst am 08.11.2020
Für alle Tiere:  
 Dr. Busch, Sigmaringen  Tel: 07571/13654
Notdienst für Kleintiere und Pferde:   
 Dr. Steinwandel, Albstadt-Ebingen  Tel: 07431/590600

 
Bundeswehr Schießwarnung

Schießwarnung Nr. 46/2020
Auf dem Truppenübungsplatz Heuberg (einschließlich Außenge-
lände) finden zu folgenden Zeiten Schießübungen statt:
Datum Zeit (von-bis) 

*)
Art Spr

Montag, 09.11.2020 06:45 - 16:15
Dienstag, 10.11.2020 06:45 - 22:30
Mittwoch, 11.11.2020 06:45 - 16:15
Donnerstag, 12.11.2020 06:45 - 16:15
Freitag, 13.11.2020 kein Schießen
Samstag, 14.11.2020 Kein Schießen
Sonntag, 15.11.2020 Kein Schießen

*) die angegebenen Zeiten sind Ortszeiten

"VORSICHT BLINDGÄNGER"
Das Betreten und Befahren des Truppenübungsplatzes ist lebens-
gefährlich und daher verboten (auch mit Fahrrädern und sonsti-
gem Sportgerät)!
Übungen mit Kampffahrzeugen, Straßenverschmutzungen, un-
beleuchtete und getarnte Fahrzeuge sind eine ständige Gefahr 
auf dem Truppenübungsplatz HEUBERG.

Es ist jederzeit mit Vollsperrung der Ringstraße und mit Kontrol-
len durch die Truppenübungsplatzkommandantur Heuberg und 
das Feldjägerdienstkommando (Militärpolizei) zu rechnen!
Im Rahmen ihres dienstlichen Auftrages haben die Truppen-
übungsplatzkommandantur Heuberg und das Feldjägerdienst-
kommando (Militärpolizei) dort gegenüber Zivilpersonen das 
Recht zur Personenüberprüfung und zur Kontrolle der "Berechti-
gung zum Befahren der Ringstraße". Zuwiderhandlungen gegen 
das Betretungsverbot erfüllen den Tatbestand des § 114 Ord-
nungswidrigkeitengesetz und werden unverzüglich zur Anzeige 
gebracht. Darüber hinaus können sie als Hausfriedensbruch eine 
Strafanzeige nach sich ziehen.

Haus- und Straßensammlung des Volksbundes 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
Bitte beachten:
Die Bundeswehr STETTEN a.k.M. gibt bekannt, dass die bereits 
angekündigte diesjährige Haus- und Straßensammlung be-
dingt durch die aktuelle Pandemielage entfällt.
Deutsche Bundeswehr

Stellenbörse Schwenningen
Stetten a. k. M. 
· Beuron · Irndorf · Bärenthal

Stellenausschreibung Bürgermeisteramt Nusplingen
Die Gemeinde Nusplingen sucht zum 01.01.2021

einen Mitarbeiter für den kommunalen Bauhof 
(m/w/d)  in Teilzeit (65 %)

Die Stelle ist unbefristet.
Die ausführliche Stellenausschreibung mit genauer Beschrei-
bung der Tätigkeiten und des Anforderungsprofils können Sie auf 
unserer Homepage finden unter: http://www.gemeinde-nusplin-
gen.de/ direkt auf der Startseite.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis spätestens 23.11.2020 
an: 
Gemeindeverwaltung Nusplingen, Marktplatz 8, 72362 Nusplin-
gen oder per Mail an: joerg.alisch@nusplingen.de
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Bürgermeister Jörg Alisch, 
Tel. 07429/93109-11 oder Bauhofleiter Eberhard Dett, Tel. 
07429/910362 (7.00 bis 9.00 Uhr).

Kirchliche Nachrichten

 
Seelsorgeeinheit Heuberg St. Barbara

Gottesdienstordnung 07.11.2020 - 15.11.2020
Sonntag, 08.11.  32. Sonntag im Jahreskreis
L1: Weish 6,12-16  L2: 1 Thess 4,13-18
Heinstetten  09:00 Uhr  Eucharistiefeier
Stetten a.k.M. 10:30 Uhr   Eucharistiefeier zum Gedenken an 

Klara Hegele und verstorbene Pries-
ter. Mit Begrüßung von Herrn Dia-
kon Paul Gasser.

Frohnstetten  18:30 Uhr   Besinnungsabend - Bitte beachten 
Sie untenstehenden Artikel.

Mittwoch, 11.11.
Hartheim   18:30 Uhr  Ewige Anbetung

Donnerstag, 12.11.
Heinstetten  18:30 Uhr  Ewige Anbetung
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Freitag, 13.11.
Schwenningen 18:30 Uhr  Ewige Anbetung

Samstag, 14.11.
Frohnstetten  18:30 Uhr   Eucharistiefeier mit Begrüßung von 

Herrn Diakon Paul Gasser

Sonntag, 15.11.  33. Sonntag im Jahreskreis
Diasporaopfertag, Welttag der Armen
L1: Spr 31,10-13.19-20.30-31  L2: 1Thess 5,1-6
Schwenningen 09:00 Uhr  Eucharistiefeier
Heinstetten  10:00 Uhr  Wort-Gottes-Feier
Hartheim   10:00 Uhr  Wort-Gottes-Feier
Stetten a.k.M. 10:30 Uhr  Eucharistiefeier

Gebetskreise
Kirche Schwenningen:
Rosenkranzgebet im Oktober täglich um 18:30 Uhr
Gebetskreis jeden 2. Mittwoch um 15:00 Uhr in der Kirche
Kirche Heinstetten:
Rosenkranzgebet Montag bis Samstag um 18:30 Uhr
Gebetskreis jeden Mittwoch um 15:00 Uhr in der Pfarrscheuer – 
Bitte beachten Sie die Hygienevorschriften!
Abendandacht jeden Sonntag um 18:30 Uhr
Kirche Hartheim:
Rosenkranzgebet jeden Mittwoch um 14:00 Uhr

KONTAKTE:
Ihre Ansprechpartner in der Seelsorgeeinheit:
Homepage:
Pfarrer Markus Manter  Tel.: 07573/2215
markus.manter@se-heuberg.de
Diakon Paul Gasser  Tel.: 07573/2215
paul.gasser@se-heuberg.de 
Diakon Michael Adelbert  Tel.: 07573/2215
michael.adelbert@se-heuberg.de
In dringenden seelsorgerlichen Notfällen können Sie sich bei un-
serem Diakon Michael Adelbert unter privater Telefonnummer 
07573/5591 melden.
Das Pfarrbüro ist ab sofort für den Publikumsverkehr wieder 
geöffnet. 
Bitte sind Sie aber weiterhin so nett und suchen das Pfarrbü-
ro nur persönlich auf, wenn es für Ihr Anliegen notwendig ist.
Ansonsten nehmen Sie bitte gerne per Telefon oder E-Mail 
mit uns Kontakt auf.

Unsere Öffnungszeiten im Pfarramt in Stetten a.k.M.
Montag   09:00 Uhr – 12:00 Uhr
Mittwoch   14:00 Uhr – 17:00 Uhr 
Donnerstag  09:00 Uhr – 12:00 Uhr
Pfarrsekretärinnen: Marion Tuerk und Sandrina Becker
* Kath. Pfarramt, Pfarrgasse 1, 72510 Stetten a.k.M.
Tel. Tel.: 07573/2215, E-Mail: stetten@se-heuberg.de

Informationen und Veranstaltungen
Frohnstetten - Du bist das Licht
Meditative Besinnungsstunde im Kerzenschein (Rorate)
Inspirierende Impulse, Gedanken, Meditationen zu Themen die 
uns im Alltag bewegen.
Lieder zum Zuhören und Nachdenken
Wann :  Sonntag, 08.11.2020 um 18:30 Uhr
Wo :   Pfarrkirche St. Silvester, Frohnstetten
Bitte beachten Sie die geltenden Hygieneregeln.

Taufgespräch
Das Taufgespräch für die Taufe am Sonntag, 22.11.2020 in 
Schwenningen ist am Dienstag, 10.11.2020, um 17:00 Uhr, im 
oberen Saal des HdB in Stetten a.k.M. 
Bitte beachten Sie die aktuellen Hygienemaßnahmen. Vielen 
Dank.

Erstkommunion 2020 / 2021
Termine für den ersten Elternabend:
  Dienstag, 10. November 2020, um 19:30 Uhr, in der Pfarr-

kirche St. Mauritius in Stetten a.k.M., 
  für alle die aus Frohnstetten, Stetten a.k.M. mit Glashütte und 

Nusplingen sowie Storzingen der 4. Schulklasse kommen.
  Mittwoch, 11. November 2020, um 19:30 Uhr, in der Pfarr-

kirche St. Kolumban in Schwenningen 
   für alle die aus Hartheim, Heinstetten und Schwenningen der 

3. Schulklasse kommen.
  Donnerstag, 12. November 2020, um 19:30 Uhr, in der 

Pfarrkirche St. Mauritius in Stetten a.k.M.,
  für alle die aus Frohnstetten, Stetten a.k.M. mit Glashütte und 

Nusplingen sowie Storzingen der 3. Schulklasse kommen.
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass aufgrund der aktuel-
len Lage nur ein Elternteil am Elternabend teilnehmen kann.
Bei diesem ersten Elternabend stellen wir Ihnen das Konzept und 
die Termine für die Erstkommunionvorbereitung vor und Sie mel-
den ihre Kinder zur Erstkommunion an.
Als Unkostenbeitrag erheben wir eine Gebühr je Kind von 5,00 
€ und wir bitten Sie ein Foto von Ihrem Kind mitzubringen, das 
nicht größer wie die Handfläche Ihres Kindes ist. Legen Sie bitte 
beides in einen Umschlag mit dem Namen des Kindes beschriftet 
und geben diesen am Elternabend ab.
Die nötigen Formulare werden von unserer Seite aus zum Eltern-
abend mitgebracht, so dass Sie diese direkt beim Elternabend 
ausfüllen können.

Drei-Tritten-Kapelle
Bitte beachten Sie, dass die Drei-Tritten-Kapelle ab November 
wieder geschlossen ist. Ab Karfreitag wird sie wieder geöffnet.

Evangelische Kirchengemeinde
Stetten a. k. M.

 

Gottesdienste/Veranstaltungen:

Sonntag, 8. November 2020  (3.letzt. So. d. Kirchenjahres)
10:00 Uhr  Gottesdienst 
     (mit Präd. Elfriede Müller) in der evang. Kirche Stet-

ten
11:00 Uhr   Taufgottesdienst für Fabian Bennet Litzinger, 
     Sigmaringen-Oberschmeien mit der Taufgesell-

schaft 
    (mit Präd. Elfriede Müller) in der evang. Kirche
Während der Gottesdienste herrscht Maskenpflicht!

Liebe Mitglieder unserer Kirchengemeinde,
Gottesdienste können - unter Einhaltung strenger Hygienevor-
schriften und Abstandsregeln - wieder gefeiert werden. (Siehe 
auch jeweils Hinweise am Eingang und im Kirchenraum!)

Montag, 9. November 2020
KEIN Jungschartreffen im evang. Gemeindehaus
Die Jungschar-Treffen fallen leider bis auf Weiteres aus. So-
bald es wieder weitergeht, erfahrt ihr es rechtzeitig hier im 
Amtsblatt!

Ein Zusatzangebot:
Gottesdienste im Rundfunk:
An Sonn- und Feiertagen im Deutschlandfunk
Erleben Sie die Vielfalt der evangelischen Gemeinden zwischen 
Kiel und Konstanz, Kleve und Cottbus, bei denen Sie so zu Gast 
sein können: von den Lutheranern Bayerns bis Nordelbiens, den 
unierten Gemeinden der Pfalz oder des Rheinlands, den refor-
mierten Protestanten von Jever bis Berlin. Auch die unterschiedli-
chen Freikirchen laden Sie so zum Gottesdienst ein.
Sendezeit: 10.05 – 11.00 Uhr.
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Kontakte:

Ö� nungszeiten Pfarrbüro

Dienstagvormittag von 8.30 - 11.30 Uhr 
Donnerstagnachmittag von 14:30 - 17:30 Uhr
Pfarramtssekretärin: Regina Gratius
Pfarrbüro: Guldenbergstr. 1, 72510 Stetten a.k.M.
Telefon: 07573/5304, E-Mail: stetten@kbz.ekiba.de
Telefonseelsorge: 
(kostenlos, rund um die Uhr) 0800 111 0 111
Internet-Seelsorge: www.kummernetz.de
E-Mail: beratung@telefonseelsorge.de

Ö� nungszeiten Pfarramt:
Montags: geschlossen
Pfarrer: Samuel Schelle  
Telefon: 07573/5304
Telefonische Terminvereinbarung

Liebe Gemeindemitglieder,
persönliche Besuche im Pfarrbüro sind unter den nachfol-
genden Regeln wieder möglich:
•  Besuche möglichst nur nach telefonischer Absprache
•  Eintritt nur mit Schutzmaske
•   Im Pfarrbüro dürfen sich max. 3 Personen gleichzeitig aufhal-

ten.
•  Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen ein.
•  Bitte beachten Sie die Handhygiene.
•  Bleiben Sie bei Erkältungssymptomen zu Hause
Vielen Dank!
Regina Gratius, Pfarrsekretärin

Wochenspruch
Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder 
heißen. Matth. 5,9
Kauft Frieden! Er ist bald alle … Gra�  to

Unsere Vereine berichten

Deutsches Rotes Kreuz 
Ortsverein Heuberg-Donautal

 

Altkleider-Abgabeaktion - keine Abholung möglich!

Sie sind der Bringer!!! ;-) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DRK-Altkleider-Abgabeaktion 
 

Wenn Sie Ihre Altkleiderspende abgeben wollen, 
bringen Sie uns diese am   

 

Samstag, 7. November 2020 
10:00 - 14:00 

 nach Stetten a.k.M., Schlosshof 
 

Eine Abholung der Altkleider bei Ihnen zuhause ist nicht 
möglich 

 
Bitte beachten Sie folgende Hygieneregeln: 
  Im Auto sitzenbleiben, bis Sie dran sind. 

  Es besteht Maskenpflicht. 
 

Wenn Sie Säcke brauchen, die gibt’s im Drehpunkt Stetten a.k.M., bei der 
Metzgerei Bosch in Schwenningen und im Rathaus Hausen i.T. 

 
Als ortsansässige Hilfsorganisation verwenden wir den Erlös  

ausschließlich hier vor Ort. 
 
Fragen: Telefon 07573/ 92 65 59   
kleiderspende.drk-heuberg-donautal.de 
 
 
Ortsverein Heuberg – Donautal  
 
Das Rote Kreuz in Beuron, Frohnstetten, Glashütte, Hausen i.T., Langenbrunn, 
Neidingen, Nusplingen, Schwenningen, Stetten a.k.M., Storzingen, Thiergarten 

 
Sportverein Schwenningen

Neues vom SV Schwenningen
Aufgrund der ab dieser Woche geltenden verschärften Corona-
Maßnahmen ist der komplette Trainings- und Spielbetrieb bis 
auf Weiteres eingestellt. Der WFV hatte sich bereits vor dem In-
krafttreten der neuen Maßnahmen dazu entschlossen, sämtliche 
Spiele am vergangenen Wochenende abzusagen.
Auch das Sportheim muss leider bis auf Weiteres geschlossen 
bleiben!
Sobald der Trainings- oder Spielbetrieb wieder möglich ist, wer-
den wir euch über verschiedene Kanäle (Facebook, Amtsblatt, 
Trainer) informieren. 

 TC Schwenningen
www.tc-schwenningen.de

Der TC Schwenningen bereitet seine Anlage auf den Winter-
schlaf vor
Wir haben viel geleistet!
Mit dem voraussichtlich letzten Arbeitseinsatz in diesem Jahr be-
enden wir eine Freiluftsaison der etwas anderen Art.

IMPRESSUM
Herausgeber: 
Gemeinde Schwenningen · Alte Pfarrstraße 9 · 
72477 Schwenningen, Tel. 07579/9212-0
Verantwortlich für den amtlichen Teil, alle sonstigen
Verlautbarungen und Mitteilungen der Gemeinde: 
Bürgermeisterin Roswitha Beck oder ihr Vertreter im Amt.
Verantwortlich für den übrigen Inhalt und Anzeigen:  
Klaus Nussbaum, NUSSBAUM MEDIEN Rottweil GmbH & Co. KG, 
Durschstr. 70, 78628 Rottweil, Tel. 0741 5340-0, Fax 07033 3204928,  
Homepage: www.nussbaum-medien.de.
Herstellung: EITH Druck- und Medienzentrum, Albstadt GmbH & Co. KG, 
Gartenstraße 95/Schillerstr. 95, 72458 Albstadt in Kooperation mit 
NUSSBAUM MEDIEN Rottweil GmbH & Co. KG, Durschstraße 70, 
78628 Rottweil, Telefon 0741 5340-0, Telefax 07033 3204928
Zustellung: G.S. Vertriebs GmbH, Josef-Beyerle-Str. 2, 
71263 Weil der Stadt, Tel. 07033 6924-0, Fax. 07033 6924-24
E-Mail: info@gsvertrieb.de, www.gsvertrieb.de, Kündigungsfrist: 
6 Wochen zum Halbjahresende. Erscheint wöchentlich freitags. 
Bezugsgebühr jährlich 26.00 € 

ABSTAND ABSTAND 
2 METER

HALTEN
Foto: alvarez/E+/Getty Images Plus
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Mit Blick zurück können sich unsere Mitglieder, angesichts der 
erbrachten Leistungen auf und neben dem Platz, zufrieden und 
verdient auf die Schultern klopfen, jeder für sich und mit genü-
gend Abstand zum Nebenmann versteht sich.
Trotz aller Auflagen, Hygienkonzepte und Einschränkungen ha-
ben wir unseren Mitgliedern und der Gemeinde ein unterhaltsa-
mes Sommerprogramm geboten.
Für die sportbegeisterten Zuschauer gab es wieder einmal Profi-
Tennis zu bestaunen. Die junge Generation kam beim ersten of-
fiziellen Tennis-Beer-Pong-Turnier auf seine Kosten und für die 
Freunde der zünftigen Unterhaltung gab es sogar Live Blasmusik 
mit Holzschlagblech.
Das alles war nur möglich aufgrund der tollen Unterstützung von 
Euch, liebe Mitglieder, Partner und Sponsoren sowie der zahlrei-
chen Gäste die unser Angebot angenommen haben.
Ein großer Dank geht an der Stelle noch einmal an alle Biergar-
tenpaten für ihre Spenden.
Dank Euch konnten wir bis zu 60 Gästen auf zwei Ebenen im Au-
ßenbereich ein schattiges Plätzchen an der frischen Luft bieten 
und unsere Veranstaltungen sicher und erfolgreich durchführen. 
Neben der Bewirtung konnten wir 2020 zudem in vielen Einzel-
maßnahmen die Modernisierung des Clubheims abschließen.
Eine weitere Leistung aus eigener Kraft auf die wir stolz sein kön-
nen.

 
Ein starkes Team Foto: Josef Dannecker

Den Lockdownmonat November werden wir nun nutzen um 
nach neuen Wegen und Möglichkeiten zu suchen, um uns fle-
xibel auf die bevorstehenden Herausforderungen einstellen zu 
können. Hierbei dürfen wir uns auch auf den Support neuer Part-
ner freuen.
Denn schließlich soll auch 2021 ein gutes Jahr für unseren TCS 
werden.
Bis bald
Euer TCS

Wasserschöpferzunft 
Schwenningen e.V.

 

#diesmalnicht
Liebe Wasserschöpfer, Froner und Gugge,
leider können wir dem Virus nicht trotzen, deshalb muss unse-
re Generalversammlung am 11.11.2020 abgesagt werden. Es gilt 
das Motto: #diesmalnicht.
In diesem Sinne, bleibt gesund und trinkt am 11.11. um 11 Uhr 11 
einen Schnaps… hält ja sonst keiner aus… 
Eure Federfuchserin Rebecca 
PS.: Ein neuer Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben. 

Veranstaltungen im Umland

Die BLHV-Landsenioren informieren!
Die Jahresmitgliederversammlung des Landseniorenverbandes 
Südbaden e.V. im BLHV, die für den 10. November 2020 in Hüfin-
gen-Behla geplant ist, muss leider wegen den strengen Vorschrif-
ten zur Eindämmung der Coronainfektionen auf unbestimmte 
Zeit verschoben werden. Des Weiteren kann die jährliche Ad-
ventsfeier der Landseniorinnen und Landsenioren der BLHV- Bo-
denseebezirke leider nicht stattfinden. Wir bedauern dies sehr. In 
den kommenden Wochen wünschen wir Ihnen und Ihren Famili-
enangehörigen viel Gesundheit.
Mit freundlichen Grüßen Ihr Landseniorenverband

InnoCamp Sigmaringen informiert:
Nachhaltiges Verpacken von Lebensmitteln
Verbraucher knüpfen an „nachhaltige“ Produkte die Erwartung, 
ein rundum ökologisches Erzeugnis zu erhalten. Diese schließt 
die Verpackung mit ein. Hierbei gilt der Verpackung von Lebens-
mitteln daher besonderes Augenmerk. Die ökologische Optimie-
rung ist dabei aber nur einer von zahlreichen Ansprüchen, die an 
Verpackung gestellt werden: Sie soll das Produkt optimal schüt-
zen, von ihr selbst sollen keine Schadstoffe in das Produkt ge-
langen, sie dient als Informations- und Werbeträger, soll einfach 
zu verarbeiten und günstig sein. Oftmals bestehen Zielkonflikte 
zwischen diesen diversen Anforderungen. In diesem Seminar 
stellen wir Ihnen daher nicht nur den aktuellen Stand der Tech-
nik zum Thema „Nachhaltiges Verpacken von Lebensmitteln“ vor, 
sondern geben Ihnen auch einen Einblick in die Erwartungen, die 
Verbraucher an entsprechende Verpackungen haben. Das Semi-
nar versetzt Sie in die Lage, die Nachhaltigkeit von Verpackungen 
sowie deren Verbraucherwahrnehmung besser einschätzen zu 
können.
Termin:  Donnerstag, 19.11.2020, 09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Dozenten:  Prof. Dr. Andrea Maier-Nöth, Forschungsbe-

reich „Konsumentenforschung und Lebensmit-
telsensorik“

     Prof. Dr. Markus Schmid, Forschungsbereich 
„Nachhaltige Verpackungskonzepte für die Life 
Science-Industrie“

Preis:   350 Euro zzgl. MwSt. 
Die Veranstaltungen finden unter Einhaltung der gängigen Hy-
gienevorschriften statt. Bitte bringen Sie zum Termin eine Nase-
Mund-Maske mit.
Anmeldung über die Homepage www.innocamp-sigmaringen.
de unter dem Reiter „Veranstaltungen“.

Kleinkunstbühne K3 Winterlingen
Durch den 2. Lockdown werden wir nicht in der Lage sein, die 
ursprünglich auf Ende November und im Dezember geplanten 
Kinder- und Erwachsenen- Theaterstücke aufzuführen.
Die Probezeit, die im November recht intensiv gewesen wäre, fällt 
ja nun weg. Wir lassen also unsere Bühne für den Rest des Jahres 
geschlossen.
Bitte informieren Sie sich doch über unsere Website: www.klein-
kunstbuehnek3.de Über den Blog, den ich regelmäßig schreibe, 
erfahren Sie so die neuesten Nachrichten.
Auch unsere Videos vom letzten Lockdown sind dort immer noch 
zu sehen und unterhalten Sie gerne.
Sie finden uns auch auf facebook und angesichts dieser recht 
trostlosen Situation, freuen wir uns über neue likes und Freund-
schaften.
Ohne Kunst und Kultur wird´s still.

Ende des redaktionellen Teils


